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wirb ber Serlab-bireft in bie Saßnpoftwagen erfolgen,
tooburcß eine mefentticße ©nttaftung ber ©infteigeperçonS
ergiett werben - wirb. Sîit biefer SerfehrSerleicßterung
foÜ aucß eine Slenberung ber Snftrabierung be§ $ofi=
PerleßrS SerïiwDftfd)meig über SinbawSomanSßorn,
anftätt über Safe!, ins SCitge gefaxt' werben.

„91. S- 3*0."
Sahnhcfumbaufe in Sîontônê^orn. $m Ijiefigen

ißerfonenbahnßof wirb gegenwärtig an ber ©rfteïtung
ber Sebacßunng ber brei neuen ißerronS (SBeüblecß»
bäcßer) gearbeitet. Ner prfte, 3üricß erperron wirb bis
©nbe Qanuar überbacßt fein, bie übrigen gwei bis gum
ÜDionat SRai beS fommenben 3aßreS. 3tn Sommer
1911 foil fobann ba§ bisherige große Kallenbach befei=

tigt unb an beffen ©teile ebenfalls SöeHblecß unb ©IaS=
bebacßung treten.

©dmlljauSbau Sottigßofen (Nßurg.). Ner Sau beS

neuen ©cßutßaufeS nad) ben planen ber ffirma SSeibeli
& kreffibucß fcßreitet, banf ber für biefe QaßreSgeit pm
Sauen noch günftigen Sßitterung, wader fort. ®S wirb
ein ftattlicßer Sau werben. 2lud) bie Qnftatlation oon
elettrifcßer kraft unb Sidjt geijt ißrer Sottenbung ent»

gegen, fo baß aud) in biefer ©emeinbe in Sätbe baS

eleltrifdje Sidjt erftraßten wirb. Nie (Energie liefert bas
Sobenfee'Shurtalwert.

9Ratftteri<$te.
Sont Koljtnarlt. Sïan fcßreibt ber „S. 3- 3-" •

(Gegenwärtig finben tanbauf tanbab in ben öffentlidEjen
SBalbungen ^oljfteigerungen ftatt, wobei felbftoerfiänbticß
baS Sußßotg, ba eS eine weit größere ©innaßmSquette
barftetit, gegenüber bem Srennßolg eine bebeutenbere
Solle fpiett unb bie fpauptfadje ausmacht. 9Jiit StuS»

nähme beS ©perrßolgeS unb ber ©erüftftangen wirb
förmliches fpolj "im entrinbeten 3"fianbe gemeffen unb
bann in größern unb Keinem Sofen ober SerlaufSpartien
pr Serfieigerung gebrach*, entweber im Sßalbe ober in
einem SEBirtfdjaftSlolal. Ner 3ufammenfd)Iuß ber £>oi$=

ßänbter bewirtte im Serlaufe ber Qaßre auci) bie Ser»
einigung ber .Çioljfonfumenten p fogenannten kotteltio»
©teigerungen, wobei Kolgmaffen bis p 4000 geftmeter
pm öffentlichen Serïaiif gelangen unb in wenigen ©tunben
fcßtanlen Stbfatj finben. fpaupterforbernis ift ßiebei bie

gewiffenßafte StuSfcßeibung nach Sortimenten mit 2lngabe
ber Qualitätsfehler unb eine feriöfe, ben Serhättniffen
angemeffene ©cßatpng. SBirïfam gegenüber roitttürlicßen
ißreiSbrüdereien burcl) bie käuferfcßaft ift bie Sefiim»
mung, baß baS am SeriaufStag pm 2Infd)tag nid)t ab»

gefegte fçwfg pr kolleltiofubmiffion ausgetrieben werbe.
Siefen fdjon bie allgemeinen Serhältniffe bie prooiforifdien
3ufammenfteliungen bei fcßweigerifchen 3otlbepartementS
oom 12. September 1910 über bie ©in» unb SluSfüßr
non 4)ots, bann bie Sorgänge auf bem ©ifenmarlt unb
bie wieberum regere Sautätigfeit auf ein ülngießen ber
Kolgpreife fcßließen, fo hat fich gegenüber bem Sorjaßr
bei ben erftenSteigerungen (©tabt Böfingen 4. Sooember)
für bie Saw unb ©agßölger eine burcti'fct)rtitilidje ißreiS»
fteigerung um 4,2 % ergeben, unb biefe leichte, aber
ftetige Slufwärtsbewegung ber §otpreife hat bei altert

gröffern Steigerungen angehalten. .Segehrt ift in erfter
Sinie erftflaffige iföare; fo galt Särchenhotj (Jorgen)
80 fyr., @iri)cnbol} (SERettmenftetten) 155 gr. uro. fyeft--

meter, 9Bei^tannen=©agt)olj bil auf 46 gr., Sottannen
48 ^r. -Son t^prteneffe fpejieH - für bie äßreilentwidtung
beim ©ichenholj ift bie Sielbung ber „kontinentalen
^oljjeitung", wonach bie großen Serläufe uon ©ichen
in 2lgram, Sinfooici ufw. „unter beifpiellofer Stufregung
ber käuferfdjaft mit einer Qurdjfdjmttsaufphtung", bas

ift SlehrerlöS über bie ©djaipng oon jirfa 40 "/o oon
genommen würben.

ôersêiedeii«$.
Sorfdjriften ber Saupolijei ber ©tobt 3iirtih 6e=

treffenb Saugefitche unb SauöewÜligungen.
Saupotipi gibt hiemit bet'annt, baf? ab 1. Qanuar 1911
bei ©imeidjung non Saugefuchen folgenbe Sarïou»
tionen bei ber ©tabtlaffe p hinterlegen finb als ©idjen
fteltung ber ©ebühren für Prüfung bei SaugefucM
Sautenlontrolte unb ©erüftfdjau:
^ür innere Ilmbauten je nad) Umfang gr. 50 bis 200

„ ein ©infamilienhauS „ 150

„ ein einfaches SîehrfamilienbauS „ 200

„ ein ®oppelmehrfamilienhauS „ 300

„ größere ©efdjäftShäufer, Gabrilen îc. „ 300 bis 500

gür ganje Saufomplere je bie entfprechenben 3tnfä|c

pro ©ebäube.
®ie Saubewilligungen werben uon nun an nidjt

me|r gegen Sachnah'mc pgeftettt, bagegen bié fjieffir

p Derrechnenben ©ebühren fowie biejenigen für Sauten»

lontrotle unb ©erüftfchau am. Qepofitum in Stbre^nung
gebracht. Slttfältig auSgefprochene Süßen finb ejtra p
bephten. ©in fich ergebenber Ueberfchuß oom ®epofitum
wirb nach gänjli^er ©rlebigung beS betreffenben Sau»

gefu^eS prüdbepßlt.
Sorfcßrlften ber Soupolipi ber ©tobt Qiirich

treffenb ©erüftfdiou. Sei Seginn uon ©rb= unb

^unbamentierungSarbeiten unb jeber Strt

oon ©erüftungen, welche ber kontrolte im ©tnne

ber Serorbnung betreffenb Serhütung oon Unfällen bei

Sauten oom 27. gebruar 1895 unterliegen, unb bei

Seit» unb Umbauten auch "ach erfolgter ©rftettung eineS

jeben ©tagengerüfteS hat ber Unternehmer bem betreffen»

ben ©erüftfonirolleur (®b. ipungerbühler für bie kreife l,

IV unb V", unb ö. kramer für bie kreife II unb III,
beibe im ©tabthauS 3*wm. 117) fchriftlich Stnjeige p
machen. — ®ie 91 n § e i g e p f 1 i dt) t begießt fid) auf bie

Sefeitigung oon erftetlten ©erüften, fowie auf folcße Sau»

arbeiten, wobei erhebliche ©erüftungen nicht erfolgen,

bagegen med)anifd)e Sorrid)turigen gur Serwenbung

fommen. Sei ©latteiS müffen bie ©erüftbetter, Sauf»

brüden ufw. mit ©alg ober ©anb beftreut werben. ®a§»

felbe hat auf ben oberen SRauerflächen beim Segen bei

Satten ufw. p gefdjehen. — Sei StuSfüßrung oon

Nacharbeiten unb bei Reparatur oon ©tal»
bäd)ern haben bie bamit befcßäftigten Strbeiter, ©peng«

ter, Nacßbeder, ©lafer ufw. fid) mittelft haltbaren
Nachfeiten gu fidjern. Nie* gur Serwenbung font»

menben Notleitern müffen mit Seiterfproffen in genö=

genber ©tärfe oerfeßen unb fo gefertigt fein, baß bte

Slrbeiter feften Stuftritt ßaben. Nacßhafen fotten einen

Querfdßttitt oon minbeftenS 2 cm ßaben unb, außer

burd) eine ©piße ober krampe, mit ftarlen Sögeln ober

©ißrauben in genügenber 3aßl befeftigt fein. Sinnen»

ßafen finb in genügenber ©tärfe, in ©ntfernungen oon

ßöcßftenS 70 cm, angubringen unb möglicßfi an jebetn

©parren mit minbeftenS 3 ftarlen ütägetn gu befefitgen.

Nie SefeftigungSßafen müffen am Nacßtparren^ befefttf

werben. Uebertretungen biefer SqrfcEjriften finb nao)

2lrt. 31 ber Serorbnung gur Serßütung oon Unfällen

bei Sauten oom 27. ffebruar 1895 gu beftrafen.

Unter bent Samen §oljimport ®enoffenf<httfÜf
Sugern grünbete ficß am 29. Sooember I9i0 mit

in Sugern eine ©enoffenfdßaft gum 3noecte be§
_

9lrt£aufe_

eineS §olgbeftanbeS in knittelfelb in Defterreit, fo®

Serwertung beSfelben an feine Sîitglieber. Nie ®ou^
ber ©enoffenfcßaft erlifd)t mit bem 3oüpunfte, ba

kît

wird der Verlad direkt in die Bahnpostwagen erfolgen,
wodurch eine wesentliche Entlastung der Einsteigeperpons
erzielt werden -wird. Mit dieser Verkehrserleichter!ing
soll auch eine Aenderung der Jnstradierung des Post-
Verkehrs Berlin-Ostschweiz über Lindau-Romanshorn,
anstatt über Basel, ins Auge gefaßt werden.

„N- Z. Ztg."
Bahnhofumbaute in Romanshorn. Im hiesigen

Personenbahnhof wird gegenwärtig an der Erstellung
der Bedachunng der drei neuen Perrons (Wellblech-
dächer) gearbeitet. Der erste, Züricherperron wird bis
Ende Januar überdacht sein, die übrigen zwei bis zum
Monat Mai des kommenden Jahres. Im Sommer
1911 soll sodann das bisherige große Hallendach besei-

tigt und an dessen Stelle ebenfalls Wellblech und Glas-
bedachung treten.

SÄulhausbau Bottighofen (Thurg.), Der Bau des
neuen Schulhauses nach den Plänen der Firma Weideli
& Kressibuch schreitet, dank der für diese Jahreszeit zum
Bauen noch günstigen Witterung, wacker fort. Es wird
ein stattlicher Bau werden. Auch die Installation von
elektrischer Kraft und Licht geht ihrer Vollendung ent-
gegen, so daß auch in dieser Gemeinde in Bälde das
elektrische Licht erstrahlen wird. Die Energie liefert das
Bodensee-Thurtalwerk.

Marktberichte«
Vom Holzmarkt. Man schreibt der „N. Z. Z." :

Gegenwärtig finden landauf landab in den öffentlichen
Waldungen Holzsteigerungen statt, wobei selbstverständlich
das Nutzholz, da es eine weit größere Einnahmsquelle
darstellt, gegenüber dem Brennholz eine bedeutendere
Rolle spielt und die Hauptsache ausmacht. Mit Aus-
nähme des Sperrholzes und der Gerüststangen wird
sämtliches Holz im entrindeten Zustande gemessen und
dann in größern und kleinern Losen oder Verkaufspartien
zur Versteigerung gebracht, entweder im Walde oder in
einem Wirtschaftslokal. Der Zusammenschluß der Holz-
Händler bewirkte im Verlaufe der Jahre auch die Ver-
einigung der Holzkonsumenten zu sogenannten Kollektiv-
Steigerungen, wobei Holzmassen bis zu 4000 Festmeter
zum öffentlichen Verkauf gelangen und in wenigen Stunden
schlanken Absatz finden. Haupterfordernis ist hiebei die

gewissenhafte Ausscheidung nach Sortimenten mit Angabe
der Qualitätsfehler und eine seriöse, den Verhältnissen
angemessene Schätzung. Wirksam gegenüber willkürlichen
Preisdrückereien durch die Käuferschaft ist die Bestim-
mung, daß das am Verkaufstag zum Anschlag nicht ab-
gesetzte Holz zur Kollektivsubmission ausgeschrieben werde.
Ließen schon die allgemeinen Verhältnisse die provisorischen
Zusammenstellungen des schweizerischen Zolldepartements
vom 12. September 1910 über die Ein- und Ausfuhr
von Holz, dann die Vorgänge auf dem Eisenmarkt und
die wiederum regere Bautätigkeit auf ein Anziehen der
Holzpreise schließen, so hat sich gegenüber dem Vorjahr
bei den ersten Steigerungen (Stadt Zofingen 4. November)
für die Bau- und Saghölzer eine durchschnittliche Preis-
steigerung um 4,2 Po ergeben, und diese leichte, aber
stetige Aufwärtsbewegung der Holzpreise hat bei allen
größern Steigerungen angehalten. .Begehrt ist in erster
Linie erstklassige Ware; so galt Lärchenholz (Horgen)
80 Fr., Eichenholz (Mettmenstetten) 155 Fr. pro. Fest-
Meter, Weißtannen-Sagholz bis auf 46 Fr., Rottannen
48. Fr. -Von Interesse speziell für die Preisentwicklung
beim Eichenholz ist die Meldung der „Kontinentalen
Holzzeitung", wonach die großen Verkäuse von Eichen
in Agram, Vinkovici usw. „unter beispielloser Aufregung
der Käuferschaft mit einer Durchschnittsaufzahlung", das

Nr. 4g

ist Mehrerlös über die Schätzung von.zirka 40 "ft vot-
genommen wurden.

omàseim.
Vorschriften der Baupolizei der Stadt Zürich be-

treffend Baugefuche und Baubewilligungen. Die

Baupolizei gibt hiemit bekannt, daß ab 1. Januar 1911
bei Einreichung von Baugesuchen folgende Barkau-
tionen bei der Stadtkasse zu hinterlegen sind als Sicher-
stellung der Gebühren für Prüfung des Baugesuches,
Bautenkontrolle und Gerüstschau:

Für innere Umbauten je nach Umfang Fr. 50 bis M
„ ein Einfamilienhaus „ 150

„ ein einfaches Mehrfamilienbaus „ 200

„ ein Doppelmehrfamilienhaus „ 300

„ größere Geschäftshäuser, Fabriken rc. „ 300 bis M
Für ganze Baukomplexe je die entsprechenden Ansätze

pro Gebäude.
Die Baubewilligungen werden von nun an nicht

mehr gegen Nachnahme zugestellt, dagegen die hiefür

zu verrechnenden Gebühren sowie diejenigen für Bauten-

kontrolle und Gerüstschau am-Depositum in Abrechnung

gebracht. Allfällig ausgesprochene Bußen sind extra zu

bezahlen. Ein sich ergebender Ueberschuß vom Depositum
wird nach gänzlicher Erledigung des betreffenden Bau-

gesuches zurückbezahlt.

Vorschriften der Baupolizei der Stadt Zürich be-

treffend Gerüstschau. Bei Beginn von Erd- und

Fundamentierungsarbeiten und jeder Art
von Gerüstungen, welche der Kontrolle im Sinne

der Verordnung betreffend Verhütung von Unfällen bei

Bauten vom 27. Februar 1895 unterliegen, und bei

Neu- und Umbauten auch nach erfolgter Erstellung eines

jeden Etagengerüstes hat der Unternehmer dem betreffen-

den Gerüstkontrolleur (Ed. Hungerbühler für die Kreise l,

IV und V, und O. Kramer für die Kreise II und III,
beide im Stadthaus Zimm. 117) schriftlich Anzeige zu

machen. — Die Anzeige Pflicht bezieht sich auf die

Beseitigung von erstellten Gerüsten, sowie auf solche Bau-

arbeiten, wobei erhebliche Gerüstungen nicht erfolgen,

dagegen mechanische Vorrichtungen zur Verwendung
kommen. Bei Glatteis müssen die Gerüstbetter, Lauf-

brücken usw. mit Salz oder Sand bestreut werden. Das-

selbe hat auf den oberen Mauerflächen beim Legen der

Balken usw. zu geschehen. — Bei Ausführung von

Dacharbeiten und bei Reparatur von Glas-
dächern haben die damit beschäftigten Arbeiter, Speng-

ler, Dachdecker, Glaser usw. sich mittelst haltbaren
Dachseilen zu sichern. Die- zur Verwendung koin-

wenden Dachleitern müssen mit Leitersprossen in genb-

gender Stärke versehen und so gefertigt sein, daß du

Arbeiter festen Auftritt haben. Dachhaken sollen einen

Querschnitt von mindestens 2 om haben und, außer

durch eine Spitze oder Krampe, mit starken Nägeln oder

Schrauben in genügender Zahl befestigt sein. Rinnen-

haken sind in genügender Stärke, in Entfernungen von

höchstens 70 em, anzubringen und möglichst an jedem

Sparren mit mindestens 3 starken Nägeln zu befestigen-

Die Befestigungshaken müssen am Dachsparren befestigt

werden. Uebertretungen dieser Vorschriften sind nach

Art. 31 der Verordnung zur Verhütung von Unfällen

bei Bauten vom 27. Februar 1895 zu bestrafen.

Unter dem Namen Holzimport - Genossenschaft in

Luzern gründete sich am 29. November 1910 mit P?
in Luzern eine Genossenschaft zum Zwecke des Ankaufe

eines Holzbestandes in Knittelfeld in Oesterreich, M
Verwertung desselben an seine Mitglieder. Die Tau

der Genossenschaft erlischt mit dem Zeitpunkte, da o

Wwftî. schwstz. H«ubw. jjett»«g („Melsterblatt")
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